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Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit be-
sonderen Schutzbedürfnissen (VSMS); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 sind die Kantone eingeladen worden, zur Verordnung über  
Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnis-
sen (VSMS) Stellung zu nehmen. Wir danken dafür und nehmen die Gelegenheit gerne wahr. 

Die Bedrohungslage für Minderheiten hat sich in den letzten Jahren erheblich erhöht, so dass di-
verse Gemeinschaften, auch im Kanton Aargau, ihre Sicherheitsaufwendungen erhöhen mussten. 
Die finanziellen Mittel der bedrohten Gemeinschaften sind aber begrenzt, weshalb sie nicht alle not-
wendigen Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten umsetzen können. Wir begrüssen daher, 
dass sich der Bundesrat an den Sicherheitskosten für besonders gefährdete Minderheiten beteiligen 
will. Wir erachten es als besonders wichtig, dass sich der Bund an den Kosten für bauliche und tech-
nische Massnahmen zur Verhinderung von Straftaten beteiligt. Aber auch die finanzielle Unterstüt-
zung der Ausbildung in den Bereichen Risikoerkennung und Bedrohungsabwehr sowie finanzielle 
Hilfen für die Sensibilisierung oder die Information breiter Bevölkerungskreise werden begrüsst. 

Inhaltlich unklar ist aus unserer Sicht, ob auch rückwirkend Finanzhilfen für bereits umgesetzte  
Massnahmen gesprochen werden können. Art. 6 VSMS sollte diesbezüglich präzisiert werden.  

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Vernehmlassung. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Regierungsrats 

Dr. Urs Hofmann 
Landammann 

Vincenza Trivigno 
Staatsschreiberin 

Kopie 
• jonas.amstutz@bj.admin.ch 
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Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten 
mit besonderen Schutzbedürfnissen 
Stellungnahme Kanton Appenzell I.Rh. 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Re-
vision der Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von 
Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen zukommen lassen. 

Die Standeskommission hat die Unterlagen geprüft und stellt fest, dass die vorliegende Ver-
ordnung ein umfassendes Sicherheitskonzept für sämtliche „Minderheiten mit besonderen 
Schutzbedürfnissen" vorsieht. 

In der Schweiz sollten grundsätzlich alle den gleichen Schutz geniessen. Die Sicherheit im 
Innern ist Sache der Kantone, und die Kompetenzen sollten nicht vermischt werden. Die ur-
sprünglich geplante Massnahme, die jüdischen Gemeinschaften bei der Finanzierung ihrer 
hohen Sicherheitskosten zu unterstützen, hätte als ausserordentliche Situation unterstützt 
werden können. Die vorliegende Verordnung wird in der vorgesehenen, ausufernden Form 
abgelehnt, und zwar nur schon deshalb, weil der Vollzug zu einem unnötigen administrativen 
Aufwand führen würde. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 

Im Auftrage von Landammann und Standeskommission 
Der Ratschreiber: 

Markus Dörig 

Zur Kenntnis an: 
- jonas.amstutzObj.admin.ch 
- Justiz-, Polizei- und Militärdepartement Appenzell I.Rh., Marktgasse 10d, 9050 Appenzell 
- Ständerat Ivo Bischofberger, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 

Nationalrat Daniel Fässler, Weissbadstrasse 3a, 9050 Appenzell 

Al 013.12-151.3-338554 1-1 
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Vernehmlassung
zum Entwurf einer "Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit
von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS)"

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. Der Vorschlag, dass der Bund
- gestützt auf Artikel 386 StGB - Finanzhilfen an Organisationen leisten kann, die Massnahmen in
der Schweiz durchführen, um bestimmte Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen vor
Angriffen im Zusammenhang mit Terrorismus oder gewalttätigem Extremismus zu schützen, wird
von uns begrüsst. Wir erachten eine Beteiligung des Bundes an den Kosten für bauliche und tech-
nische Massnahmen zut Verhinderung von Straftaten oder für die Sensibilisierung und lnformation
der Bevölkerung als zweckmässig und zielführend.

Hochachtungsvoll

Mfrlnt,/ ll-*t b*:c-qü
Monica Gschwind
Reg ierungspräsidenti n

Elisabeth Heer Dietrich
Landschreiberin
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Regierungsratsbeschluss vom 2. April 2019

Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit
besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS);
Stellungnahme des Kantons Basel-Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 hat uns das Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
die Vernehmlassungsunterlagen zur Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Si-
cherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) zukommen lassen. Für
die Gelegenheit zur Stellungnahme danken wir Ihnen bereits im Voraus.

Die Verordnung sieht vor, dass sich der Bund an den Kosten für bauliche und technische Mass-
nahmen beteiligen kann, um Minderheiten vor Angriffen, die im Zusammenhang mit Terrorismus
oder gewalttätigem Extremismus stehen, zu schützen. Der Kanton Basel-Stadt begrüsst die neue
Verordnung des Bundes und die darin vorgesehene Möglichkeit, Finanzhilfen an Organisationen
des öffentlichen oder privaten Rechts mit besonderen Schutzbedürfnissen auszurichten.

Dem Regierungsrat ist bewusst, dass beim Schutz der Minderheiten nicht nur der Bund,sondern
auch die Kantone in der Verantwortung stehen. In Basel-Stadt hat etwa das Projekt «Jüdische
Sicherheit Basel» das Ziel, die Sicherheitskosten der jüdischen Organisationen in Basel substan-
tiell zu senken, indem der Kanton seine Aufwendungen entsprechend erhöht. Im Dezember 2018
hat das kantonale Parlament jährlich wiederkehrende zusätzliche Ausgaben von 746'OOQ Franken
bewilligt, damit das kantonale Polizeikorps um acht bewaffnete Sicherheitsassistentinnen und
Sicherheitsassistenten aufgestockt werden kann. Wo möglich und sinnvoll sollen nachgelagert
auch bauliche Massnahmen umgesetzt werden.

Im Wissen um die hohen Kosten baulicher und weiterer Sicherheitsmassnahmen ist für den Re-
gierungsrat fraglich, ob die mit der Verordnung verfolgten Ziele mit jährlichen Finanzhilfen in der
Grössenordnung von maximal 500'000 Franken (so bei der Erarbeitung des Konzepts «Sicherheit
Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen» beschlossen) erreicht werden können.

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme.
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Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

Mit freundlichen Grüssen
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

^ .
Elisabeth Ackermann
Präsidentin

t lA^v\\^^im
Barbara Schüpbach-Guggenbühl
Staatsschreiberin
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Der  Regierungsrat 	Le Conseil-exécutif  
des  Kantons Bern 	du canton de Berne  

Postgasse  68  
Postfach  
3000  Bern  8  
www.rr.be.ch  
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EJPD 
Bundesamt für Justiz  
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1. Mai 2019  

RRB-Nr.: 	 392/2019  
Direktion 	 Polizei- und Militärdirektion 
Unser Zeichen 	2019.P0MGS.116 
Ihr Zeichen 
Klassifizierung 	Nicht klassifiziert 

Vernehmlassung  des  Bundes: Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung  der  
Sicherheit  von  Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS). 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bunderätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für  die  Möglichkeit zur Stellungnahme.  

Der  Regierungsrat anerkennt  die  Bedürfnisse diverser Minderheiten oder Gruppen, sich ge-
gen  die  erhöhte Bedrohung durch terroristische oder gewaltextremistische Aktionen oder An-
griffe zu schützen.  Er  unterstützt  die  vorliegende Verordnung  des  Bundes grundsätzlich.  

Der  Regierungsrat spricht sich dafür aus, dass  die  Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller sich  
an den  finanziellen Kosten für ihre eigenen Schutzbedürfnisse angemessen beteiligen. 

Artikel  5 des  Verordnungsentwurfs sowie  die  Erläuterungen (Punkt  3.3.1)  erwähnen  die  Er-
wartung, dass  die  Kantone Leistungen  in  gleicher Höhe erbringen wie  der  Bund. Daraus ent-
steht eine Abhängigkeit zwischen  den  Leistungen  des  Bundes und  der  Kantone, deren Pro-
zess zu wenig klar beschrieben ist. So kann daraus abgeleitet werden, dass zuerst  die  Kanto-
ne (bzw. Gemeinden und andere Behörden) ihre unterstützenden Massnahmen festlegen o-
der umsetzen müssen, bevor  die  Bundesstellen ihre Finanzhilfen festlegen. 

Sicherheitsmassnahmen sind immer ein Gesamtpaket  von  komplementären Massnahmen.  
Der  Erarbeitungsprozess sollte, angelehnt  an den  Prozess zur Umsetzung  von  Schutzmass-
nahmen im Konzept  des  SVS,  in der  Verordnung erkennbar oder zumindest im Bericht zur 
Verordnung beschrieben sein.  Es  muss erkennbar sein, dass ein Gesamtkonzept vor  der  
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Der  Regierungsrat  des  Kantons Bern 

Zusage einer Kostenbeteiligung  von  einzelnen Behörden gesamtheitlich (Beitragsempfänger, 
Gemeinde, Kanton, andere Behörde, Bund) erarbeitet, beurteilt, entschieden und umgesetzt 
wird. 

Gleichzeitig wird  die  nationale Koordination  der  Beurteilung  von  Schutzmassnahmen zu wenig 
thematisiert.  Hier  sollte fedpol eine koordinierende  Rolle  zugewiesen werden.  Es  muss si-
chergestellt sein, dass  der  notwendige Informationsfluss zwischen dem Bund,  den  Kantonen, 
Städten/Gemeinden und Behörden insofern sichergestellt ist, sodass  die  Umsetzung  der  Si-
cherheitsmassnahmen, unter Berücksichtigung  der  kantonal und lokal unterschiedlichen Be-
gebenheiten und basierend auf  der  Lagebeurteilung, bestmöglich einheitlich bzw. nach ein-
heitlichen Kriterien erfolgt. 

Im Weiteren lehnt  es der  Regierungsrat ab, Finanzierunghilfen für  die  Ausbildung  in den  Be-
reichen Risikoerkennung und Bedrohungsabwehr vorzusehen (vgl. Artikel  4  Buchstabe  b  
VSMS).  Es  gilt zu verhindern, dass neben  den  lokalen Sicherheitsbehörden und privaten Si-
cherheitsdiensten eine weitere Kategorie  von  intervenierenden "Sicherheitspersonen" ge-
schaffen wird.  Der  blosse Ausschluss  von  Ausbildungen  an  Waffen genügt hierzu nicht.  Der  
Regierungsrat schlägt vor,  in  Buchstabe  b  lediglich Finanzhilfen für  den  Einsatz  von  privaten 
Sicherheitsdiensten vorzusehen. 

Wir danken Ihnen für  die  Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  
Der  Präsident 	 Der  Staatsschreiber 

Christoph Neuhaus 	 Christoph  Auer  
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Glarus, 30. April 2019
Unsere Ref: 2019-29

Vernehmlassung zur Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicher-
heit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS)

Hochgeachtete Frau Bundesrätin
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie gaben uns in eingangs genannter Angelegenheit die Möglichkeit zur Stellungnahme. Da-
für danken wir und lassen uns gerne wie folgt vernehmen:

Die Eröffnung der Möglichkeit zur Subventionierung von Schutzmassnahmen für bestimmte
exponierte Minderheiten wird von uns im Grundsatz begrüsst. Nicht einverstanden sind wir
mit den Ausführungen zu Art. 5 Abs. 1 im erläuternden Bericht hinsichtlich der Gewährung
von Finanzhilfen. Es muss den Kantonen freigestellt bleiben, inwieweit sie sich an einer sol-
chen beteiligen. Die im Bericht formulierte Eruvartung des Bundes, dass die Kantone zusam-
men Leistungen in der Grössenordnung von 500'000 Franken erbringen, darf nicht als An-
spruch betrachtet werden. Die Kantone sollen hier selbstständig gemäss ihren Möglichkeiten
und in Würdigung der Gegebenheiten entscheiden können.

Genehmigen Sie, hochgeachtete Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, den
Ausdruck unserer vorzüglichen Hochachtung.

Freundliche Grüsse

Für den Regierungsrat

And

E-Mail an: jonas.amstutz@bj.admin.ch

Kontaktperson für Rückfragen:
Departement Sicherheit und Justiz
Arpad Baranyi, Departementssekretär
Tel: 055 646 68 00 / E-Mail: arpad.baranyi@gl.ch

versandt am: 0'1. flve m"; ZÜtg
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Verordnung über Massnahmen zur Gewährleitung der Sicherheit von Minder-

heiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 fordern Sie die Kantone auf, zur Verordnung 

über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonde-

ren Schutzbedürfnissen (VSMS) Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Mög-

lichkeit, uns zu der Thematik äussern zu können. 

 

Die Regierung des Kantons Graubünden begrüsst den Willen des Bundesrats, be-

stimmte Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen vor Angriffen, welche im 

Zusammenhang mit Terrorismus oder gewalttätigem Extremismus stehen, schützen 

zu wollen. Der Schutz von Minderheiten ist in einem demokratischen Staat als Kern-

aufgabe zu betrachten. Entsprechend wichtig ist das Signal, dass der Bund setzt, in-

dem er sich zu seiner Verantwortung gegenüber Minderheiten und deren Schutz be-

kennt. 
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Die ausgearbeitete Verordnung beschränkt sich auf Finanzhilfen des Bundes. In der 

Verordnung selber wird kein maximal zur Verfügung stehender Betrag genannt. Ge-

mäss erläuterndem Bericht soll jedoch der Bund Mittel in der Grössenordnung bis zu 

maximal 500'000 Franken pro Jahr leisten können. Gemäss Seite 8, Ziffer 3.3.1 und 

Seite 13, Ziffer 4.2 des erläuternden Berichts ist die Verordnung mit der Erwartung 

verbunden, dass die Kantone Beiträge in gleicher Höhe erbringen. Gleichzeitig wird 

ausgeführt, die Ausrichtung der Bundesmittel sei jedoch nicht von kantonalen Beiträ-

gen abhängig. Angesichts der finanziellen Belastung der Kantone ist diese Erwar-

tungshaltung des Bundes nach Ansicht der Bündner Regierung abzulehnen. Es han-

delt sich explizit nicht um eine Koppelfinanzierung. Die Kantone müssen – wenn ein 

entsprechendes Gesuch um Beitragsleistungen eingeht – frei entscheiden können, 

ob eine zusätzliche Finanzierung in einem sie betreffenden Anwendungsfall möglich 

und sachgerecht ist. Eine Anspruchshaltung des Bundes, wonach zusätzlich Mittel 

auch von den Kantonen gesprochen werden müssen, ist nicht gerechtfertigt.  

 

Für Rückfragen können Sie sich an die Departementssekretärin des Departements 

für Sicherheit, Justiz und Gesundheit Graubünden, Frau Dr. iur Regula Hunger, wen-

den (Tel. 081 257 25 11; regula.hunger@djsg.gr.ch). 

 

Abschliessend danken wir Ihnen nochmals für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Jon Domenic Parolini  Daniel Spadin 
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Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit
besonderen Schutzbedü rfnissen (VSMS). Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Sie haben uns mit Schreiben vom 3. Januar 2019 zur Vernehmlassung zu oben genannter
Vorlage eingeladen. Wir danken für die Möglichkeit der Mitwirkung und äussern uns gerne wie
folgt,

Wir akzeptieren es, wenn vom Bund der Schutz und die Sicherheit von Minderheiten in der
Schweiz gestärkt und diese finanziell in Teilen entlasten werden. ln diesem Sinne findet die
Vorlage unsere Unterstützung. Dennoch erlauben wir uns mit Blick auf folgende Passagen im
Bericht einen Hinweis:

"Damit ist auch die Enuartung verbunden, dass die Kantone Leistungen in gleicher Höhe
erbringen. Kantonale Unterstützungen können durchaus komplementär sein und müssen
keineswegs im se/ben Bereich wie die gestützt auf diese Verordnung erbrachten Leistun-
gen des Bundes erfolgen."

"Mindestens die Hälfte der Kosten sollen durch Eigenmittel oder Dritte (Kantone, Gemein-
den und Private) erbracht werden."

"Artikel 8 enthält Grundsätze für die Festlegung der Höhe der auf die Verordnung gestützten
Unterstützungsbeiträge des Bundes. Die Finanzhilfen werden auf der Grundlage der fol-
genden Elemente berechnet: Art und Bedeutung der Massnahme (Bst. a), von der Beitrags-
empfängerin selber erbrachte Leistungen, Leistungen, die gestützt auf andere Bundeser-
/asse ausgerichtetwerden, Leistungen der Kantone und lokaler Behörden sowie Leistungen
Dritter (Bst. b)."

Dass die finanzielle Beteiligung des Bundes nicht von kantonalen Beiträgen abhängig ist,
stimmt unseres Erachtens daher nur indirekt, lm Hintergrund steht die offen ausgesprochene
Erwartung, dass die Kantone mindestens gleich hohe Beiträge wie der Bund leisten sollen,

Dies lehnen wir ab und bitten Sie, in der Umsetzung darauf zu achten, dass Bundesbeiträge
nicht davon abhängig gemacht werden, dass auch die Kantone Beiträge an die Massnahmen
leisten. Die Kantone sollen weiterhin frei - insbesondere auch ohne moralischen Druck - ent-
scheiden können, welche Beiträge sie ausrichten.

2019.NWSTK.24



Stans, 7, Mai 2019

Wir danken lhnen, wenn Sie diese Uberlegungen bei lhren weiteren Arbeiten berücksichtigen

Freundliche Grüsse
GIERUNGSRATES

vR ufv G

Res Schmid
Landammann

t{/
z ur. Hugo Murer

Landschreiber

NI

Geht an:
- jonas.amstutz@bj.admin,ch
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 Schaffhausen, 17. April 2019

Vernehmlassung betreffend Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der 

Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS); 

Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 haben Sie die Kantone zu einer Vernehmlassung in oben 

erwähnter Angelegenheit eingeladen. Ihre Einladung wurde zuständigkeitshalber an das Depar-

tement des Innern weitergeleitet. Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme und 

lassen uns wie folgt vernehmen:  

 

Grundsätzlich begrüssen wir die Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minder-

heiten mit besonderen Schutzbedürfnissen. Dies umso mehr, als dass die Regelung nicht in den 

Aufgabenbereich der Kantone, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, eingreift. Bestenfalls 

werden die Kantone etwas entlastet, weil Einsätze der Polizeiorgane durch vorbeugende 

Schutzmassnahmen verhindert werden können. Allerdings erscheint der jährliche Kostenrah-

men von max. Fr. 500‘000 im Hinblick auf die diversen möglichen Anspruchsgruppen als eher 

zu tief gewählt. 

 

Entschieden abgelehnt werden jedoch finanzielle Leistungen der Kantone. Die Bundesmittel 

sind zwar gemäss dem Verordnungstext nicht von kantonalen Beiträgen abhängig. Im Erläu-

ternden Bericht wird jedoch die Erwartung skizziert, dass die Kantone Beiträge in gleicher Höhe 

leisten. Die Kantone sind so schon durch die steigenden Sicherheitskosten zum Schutz von 

Departement des Innern  

Bundesamt für Justiz BJ 
3003 Bern 
 
Per E-Mail an: 
jonas.amstutz@bj.admin.ch 
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Minderheiten ausreichend belastet. Aus unserer Sicht fragwürdig ist zudem der explizite Aus-

schluss von Flüchtlingen mit der Begründung einer nicht gefestigten Bindung zur Schweiz, zu-

mal die anerkannten Flüchtlinge über eine rechtlich gefestigte Bindung verfügen.  

  

Für die Kenntnisnahme und die wohlwollende Berücksichtigung unserer Stellungnahme danken 

wir Ihnen. 

Freundliche Grüsse 

Der Departementsvorsteher 

   

Walter Vogelsanger, Regierungsrat 

 

Kopie z.K.: 

– Finanzdepartement 

– Sozialamt 



Regierungsrat des Kantons Schwyz 

kantonschwyzl 

·- 6431 Schwyz, Postfach 1260 

per E-Mail 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 

elektronisch an: jonas.amstutz@bj.admin.ch 

Schwyz, 24. Apri 1 2019 

Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen 

Schutzbedürfnissen (VSMS) 

Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zur oben er 

wähnten Vernehmlassungsvorlage bis 7. Mai 2019 Stellung zu nehmen. 

Der Kanton Schwyz verzichtet in der vorliegenden Angelegenheit auf die Einreichung einer Vernehm 

lassung. 

Für die Einladung zur Stellungnahme danken wir Ihnen bestens und grüssen Sie freundlich. 

Im Namen des Regierungsrates: 

~-~ 
Kaspar Michel 

Landammann 

Dr. Mathias E. Brun 

Staatsschreiber 

Kopie z.K. an: 

- Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 



 
Regierungsrat 

 
Rathaus / Barfüssergasse 24 
4509 Solothurn 
www.so.ch 
 
 

 

Bundesamt für Justiz BJ  
Direktionsbereich  
Öffentliches Recht  
Bundesrain 20 
3003 Bern 

 23. April 2019  

Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen 
Schutzbedürfnissen (VSMS); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren  
 

Wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben vom 30. Januar 2019 in oben genannter Angelegenheit und danken Ihnen 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Gerne äussern wir uns wie folgt: 

A. Grundsätzliches  

Die Sicherheitslage hat sich in Europa in den letzten Jahren verändert. Wiederholt und in verschiedenen Län-
dern kam es zu gewaltsamen Übergriffen gegen Minderheiten. Auch in der Schweiz sind insbesondere Ange-
hörige von jüdischen und muslimischen Gemeinschaften einer erhöhten Bedrohung durch terroristische oder 
gewaltextremistische Aktionen ausgesetzt. Dementsprechend machen besonders exponierte Minderheiten 
das Bedürfnis nach einer angemessenen Verstärkung des polizeilichen Schutzes sowie nach staatlicher Beteili-
gung an den bislang alleine getragenen hohen Kosten für die nötigen Sicherheitsmassnahmen geltend. Es 
handelt sich um nachvollziehbare Bedürfnisse und die Berechtigung der Anliegen steht für uns ausser Frage. 
Demzufolge begrüssen wir den Erlass der Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) und die Möglichkeit zur Leistung von Finanzhil-
fen des Bundes. Unsere Zustimmung beruht zudem auf der Überzeugung, dass Präventionsmassnahmen wie 
vorliegend nicht alleine dem Schutz der konkret bedrohten Minderheiten dienen. Vielmehr können sie einen 
wichtigen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Schweiz 
allgemein leisten.  

B. Zu einzelnen Bestimmungen  

Artikel 1 E-VSMS 

Gegenstand der Verordnung ist u.a. die Leistung von Finanzhilfen des Bundes für Massnahmen, die in der 
Schweiz von nicht gewinnorientierten Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts mit Sitz in unse-
rem Land durchgeführt werden. Die Massnahmen bezwecken den Schutz von Minderheiten vor physischen 
Übergriffen im Zusammenhang mit Terrorismus oder gewalt-tätigem Extremismus. Die Verordnung be-
schränkt sich auf Finanzhilfen des Bundes. Kantonale und kommunale Sicherheitsmassnahmen sind, sofern 
nötig, weiterhin im erforderlichen Mass zu treffen. 
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Artikel 4 Bst. d E-VSMS 

Finanzhilfen können u.a. ausgerichtet werden, um breitere Bevölkerungsgruppen über Minderheiten mit be-
sonderem Schutzbedürfnis zu informieren. Informationen über Minderheiten und intensivierte Bemühungen 
zur Ermöglichung beziehungsweise Festigung persönlicher Kontakte mit Angehörigen von Minderheiten er-
achten wir als geeignete Massnahme zum Abbau von Vorurteilen und somit letztlich zur Verhinderung gewalt-
tätiger Aktionen. Die Gewährleistung des Schutzes besonders gefährdeter Minderheiten und die Verhinde-
rung entsprechender Angriffe, finanziert u.a. durch den Bund, dürften das Entstehen eines Klimas des gegen-
seitigen Misstrauens und die Ingangsetzung einer Gewaltspirale verhindern. Die geleistete Finanzhilfe zur Ge-
währleistung des Schutzes von Minderheiten trägt somit mittelbar auch zur Gewährleistung der Sicherheit 
von Personen bei, welche einer anderen oder keiner Minderheit angehören. Mittel- und langfristig dürfte sich 
die Finanzhilfe positiv auf den unerlässlichen gesellschaftlichen Zusammenhalt im Allgemeinen auswirken. 
Gerade im vorliegenden Bereich sollte dieser gesamtgesellschaftliche Nutzen gebührend hervorgehoben wer-
den, um allenfalls bestehenden Klischees keinen Vorschub zu leisten. 

Wir machen beliebt, zumindest im erläuternden Bericht den Nutzen des Minderheitenschutzes für die Sicher-
heit der gesamten Bevölkerung der Schweiz hervorzuheben. Eine Ergänzung könnte ergänzend zu den Erläu-
terungen zu Artikel 4 erfolgen oder in Ziffer 4.3 des erläuternden Berichts (Auswirkungen auf die Gesellschaft).  

Artikel 5 E-VSMS 

Die Erläuterungen äussern die Erwartung des Bundes, dass die Kantone jeweils Leistungen in gleicher Höhe 
erbringen. In Ziffer 4.2 (Auswirkungen auf die Kantone) wird diese Erwartung wiederholt. Sie ist nachvollzieh-
bar und entspricht der primären Zuständigkeit der Kantone für die Gewährleistung der inneren Sicherheit. 
Sollte eine Minderheit im Sinne von Artikel 3 E- VSMS im Kanton Solothurn jemals ein erhöhtes Schutzbedürf-
nis geltend machen und gestützt auf die Verordnung eine Finanzhilfe des Bundes erhalten, käme der Kanton 
Solothurn der genannten Erwartung nach. Aktuell ist nicht davon auszugehen. 

Artikel 6 Absatz 3 E-VSMS 

Die genannten Ausschlussgründe begrüssen wir vorbehaltlos. 

Artikel 11 E-VSMS 

Die Kompetenzzuteilung erachten wir als sachgerecht. 

Gerne hoffen wir auf Berücksichtigung unserer Überlegungen. 

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

sig. sig. 
Roland Fürst Andreas Eng 
Landammann Staatsschreiber 



Regierung des Kantons St.Gallen

Reg¡e.ung des Kantons St.Gallen, 9001 St.Gallen

Eidgenössisches J ustiz-
und Polizeidepartement
Bundeshaus West
3003 Bern

Regierung des Kantons St.Gallen
Regierungsgebäude
9001 St.Gallen
T +41 58 229 3260
F +41 58 2293896

St.Gallen, 6. Mai20l9

Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten
m it besonderen Sch utzbed ü rfn issen (VSMS) ; Vernehm lass u ngsantwort

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 haben Sie uns die Verordnung über Massnahmen zur
Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen zur
Vernehmlassung unterbreitet. Dafür danken wir lhnen bestens.

Gerne teilen wir lhnen mit, dass wir die Verordnung als Grundlage für Finanzhilfen für
Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen
Schutzbedurfnissen begrüssen und keine Bemerkungen haben.

Namen der Regierung

Kölliker
Präsident

Lt*
,."uJCanisi B

Staatssekretär

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an:
jonas.amstutz@bj.admin.ch
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Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Thurgau
Staatskanzlei. Realerunasaebäude. 8510 Frauenfeld

Eidgenössisches
Justiz- und Polizeidepartement
Frau Karin Keller-Sutter
Bundesrätin
Bundeshaus West
3003 Bern

Frauenfeld, 30. April 2019

d.A Justiz

E 0 a Mai 2ÛI9

Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderhei
ten mit besonderen Schutzbedürfnissen

Vernehmlassung

Sehr geehrte Frau Bundesrätin

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf für 
eine Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderhei
ten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) und teilen Ihnen mit, dass wir mit der 
Vorlage grundsätzlich einverstanden sind. Allerdings gestatten wir uns den Hinweis, 
dass die Polizei personelle Mittel zur Verfügung stellen muss, wenn sich beispielsweise 
Massnahmen auf den Personenschutz ausdehnen. Im Weiteren wird die Polizei in sol
chen Fällen auch einen gewissen Mehraufwand in der Beratungstätigkeit zu erbringen 
haben. Aus diesem Grunde erachten wir die im erläuternden Bericht verschiedentlich . 
geäusserte Erwartungshaltung, dass sich die Kantone noch zusätzlich mit finanziellen 
Beiträgen in gleicher Höhe wie der Bund an den im Verordnungsentwurf vorgesehenen 
Massnahmen zu beteiligen haben, als nicht angebracht. Die Kantone finanzieren ihre 
Polizeibehörden und erbringen damit einen hinreichenden Beitrag zur Gewährleistung 
der Sicherheit auch von Minderheiten im Sinne der VSMS.

Mit freundlichen Grüssen

Die Präsidentin des Regierungsrates

Der Staa^chreiber

Regiefungsgebäude, 8510 Frauenfeld 
T +41 58 345 53 10, F +41 58 345 53 54 
www.tg.ch
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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-seti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Ufficio federale  di  giustizia UFG  
Bundesrain  20 
3003  Berna  

anticipata  per email: ionas.amstutzebiadmin.ch  

Procedura  di  consultazione relativa all'ordinanza sulle misure volte  a  garantire  la  
sicurezza  delle  minoranze bisognose  di  particolare protezione (OMSM)  

Gentili signore, 
Egregi signori, 

abbiamo ricevuto  la  vostra lettera  del 30  gennaio  2019 in  merito alla summenzionata procedura  
di  consultazione e, ringraziando  per  l'opportunità che ci viene offerta  di  esprimere il nostro 
giudizio, formuliamo  le  seguenti osservazioni. 

L'ordinanza, unitamente  al  rapporto esplicativo, è stata  da  noi esaminata  in  collaborazione  con  il 
servizio  di  polizia interessato. Preso atto dei principi sanciti dall'ordinanza, condividiamo quanto 
stabilito dalle nuove disposizioni, precisando quanto segue. 

Giusta  l'art.  3  cpv.  2  OMSM un bisogno  di  particolare protezione è  dato  quando una minoranza 
esposta  a  una minaccia  di  aggressioni connesse  al  terrorismo o all'estremismo violento superiore  
a  quella generale cui è esposta  la  restante popolazione. Competente  per la  valutazione  del  
bisogno  di  particolare protezione è il Servizio  delle  attività  informative  della Confederazione  (SIC; 
art. 3  cpv.  3  OMSM) il quale,  a  sua volta, consulta  le  autorità cantonali e comunali preposte alla 
sicurezza, ritenuto  come le  stesse abbiano una conoscenza  più  diretta della situazione  locale  e  
delle  minacce specifiche cui è esposta una minoranza  (art. 11  cpv.  2  OMSM).  

Se  da  un lato è condiviso appieno il parere secondo cui il bisogno  di  particolare protezione sia  da  
determinare sulla  base di  criteri oggettivamente misurabili e  delle  circostanze nei casi concreti, 
dall'altra riteniamo opportuno che all'autorità cantonale e comunale competenti  per  il servizio  di  
sicurezza siano forniti dei parametri  di  valutazione più specifici, sui quali potersi basare 
nell'esprimere il proprio parere. 

Condividiamo pertanto quanto espresso  dal  competente servizio  di  polizia e ci rimettiamo  al  
parere  del  Dipartimento federale. 

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.  

Bellinzona  

1.0212 
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PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Copia  per  conoscenza  a:  
Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir(ti.ch); 
Segreteria generale  del  Dipartimento  delle  istituzioni (di-sg(ti.ch); 
Comando della Polizia cantonale (servizio.qiuridicoepolcati.ch); 
Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterneeti.ch); 
Pubblicazione  in Internet.  

Ati 



Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) 

3003 Bern 

Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonde

ren Schutzbedürfnissen (VSMS); Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 laden Sie den Regierungsrat des Kantons Uri ein, zum Entwurf 

der Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit beson

deren Schutzbedürfnissen (VSMS) Stellung zu nehmen. Wir danken für die Möglichkeit zur Stellung

nahme und teilen Ihnen mit, dass wir die Möglichkeit zur Leistung von Finanzhilfen des Bunds an Or

ganisationen, die Massnahmen in der Schweiz durchführen, um bestimmte Minderheiten vor Angrif

fen, die im Zusammenhang mit Terrorismus oder gewalttätigem Extre_mismus stehen, zu schützen, 

begrüssen. 

Als zweckmässig erachten wir die Regelung betreffend Beitragsempfängerinnen und Beitragsemp

fänger hinsichtlich des engen Bezugs zur Schweiz, des Ausschlusses bei gewinnorientiertem Charak

ter und von privaten Sicherheitsdienstleistern. Ansonsten bestünde das Risiko von «uferlosen» Gesu

chen. Die in Artikel 3 erfasste Umschreibung von Minderheiten ist komplex und nur zusammen mit 

dem erläuternden Bericht schlüssig. Daher ist es sinnvoll, dass in Absatz 3 der Nachrichtendienst des 

Bundes (NDB) für die Beurteilung der Gefährdung in Bezug auf die Täter- und Opferseite legitimiert 

wird. Betroffen von der Verordnung ist vor allem fedpol. Wir begrüssen aber ausdrücklich die in Arti

kel 11 vorgesehene Möglichkeit der Konsultation der kantonalen und kommunalen Sicherheitsbe

hörden für die Beurteilung des besonderen Schutzbedürfnisses. 



2 

Ansprechperson für den Kanton Uri ist Gustav Planzer, Stabchef der Kantonspolizei, 

gustav.planzer@ur.ch . 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie, unsere Bemerkungen 

bei der Weiterbearbeitung dieser Vorlage gebührend zu berücksichtigen und grüssen Sie freundlich . 

Altdorf, 9. April 2019 

Im Namen des Regierungsrats 

De Landammann 

... 





Sicherheitsdirektion

Kanton Zug

Sicherheitsdirektion. Postfach. 6301 Zuci

Per E-Mail

Bundesamt für Justiz BJ
Direktionsbereich 0ff. Recht
Fachbereich Rechtssetzungs
projekte und -methodik
Herr Jonas Amstutz
3000 Bern

T direkt +41 41 728 50 32
marceLtobler@ zg.ch

Zug, 2. Mai 2019 toar

SD SDS 7.11/ 229

Verordnung über die Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten

mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) — Vernehmiassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Vorsteherin des EJPD hat die Kantonsregierungen mit Schreiben vom 30. Januar 2019
eingeladen, sich zum Entwurf der erwähnten Verordnung vernehmen zu lassen. Der Regie
rungsrat hat die Sicherheitsdirektion mit der direkten Erledigung beauftragt. Wir nehmen nach
Rücksprache mit der Direktion des Innern und der Zuger Polizei im Namen der Zuger Regie
rung gerne zur Vorlage Stellung.

Wir begrüssen die Verordnung grundsätzlich, welche den Schutz von Minderheiten in der
Schweiz erhöht. Eine Beteiligung der öffentlichen Hand an den privaten Sicherheitsmassnah
men der entsprechenden Gemeinschaften erscheint uns gerechtfertigt, da die Bedrohungen
offenbar generell wieder zunehmen. Im Kanton Zug sind allerdings keine diesbezüglichen Prob
leme zu verzeichnen.

Anträge

1. In der Einleitung der Erläuterungen sei auf den «Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung
und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus» vom 4. Dezember
2017 zu verweisen.

2. Es sei näher zu bestimmen, was unter einer regelmässigen Überprüfung der Verordnung
sowie regelmässigen Berichterstattung über die Evaluationsergebnisse zu verstehen ist.

3. In den Erläuterungen seien die Ausführungen bezüglich einer Beteiligung der Kantone zu
streichen.

Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug
T +41 41 728 50 20, F +41 41 728 50 29
www.zg.ch
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Begründungen

Zu Antrag 1:
Neben den Massnahmen, die in der Verordnung geregelt werden, stellt auch die aktive Be
kämpfung von minderheitsfeindlichen Entwicklungen einen zentralen Pfeiler in der Gewährleis
tung der Sicherheit von Minderheiten dar. Wie der erläuternde Bericht zur Vorlage (zu Art. 1,
Gegenstand) richtig erwähnt, gibt es Organisationen und Fachstellen, die sich mit Gewaltprä
vention beschäftigen oder auch aktiv gegen minderheitenfeindliche Tendenzen beispielsweise
in den sozialen Medien vorgehen. Es wäre zielführend, eine nachhaltige Finanzierung dieser
Stellen zu gewährleisten. Der «Nationale Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von
Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus» (NAP), der aktuell von Bund und Kantonen
umgesetzt wird, sieht vor, entsprechende Präventionsmassnahmen zu verstärken. Die Zielset
zungen des NAP umfassen auch das Verhindern von Attentaten, die sich gezielt gegen religiö
se Minderheiten richten können. Ein Verweis im Bericht zur Verordnung auf die Massnahmen
des NAP schiene uns daher zweckmässig.

Zu Antrag 2:
In Art. 15 wird festgelegt, dass das fedpol regelmässig die Zweckmässigkeit und Wirksamkeit
der Verordnung überprüft und es dem Bundesrat regelmässig Bericht über die Ergebnisse der
Evaluation erstattet. Da sich der erläuternde Bericht nicht zum Begriff «regelmässig» äussert,
ist nicht klar, wie oft und in welchen zeitlichen Abständen eine Überprüfung und Berichterstat
tung zu erfolgen hat. Ebenso bleibt unklar, inwiefern die kantonalen Stellen in diese Evaluatio
nen miteinbezogen werden. Sinnvoll wäre es daher zu definieren, wann das fedpol dem Bun
desrat erstmalig nach dem Inkrafttreten der Verordnung Bericht zu erstatten hat, was unter
einer regelmässigen Überprüfung und Berichterstattung zu verstehen ist und welcher Aufwand
hierfür für die Kantone zu erwarten ist.

Zu Antrag 3:
Der Bundesrat will höchstens 50 Prozent der anrechenbaren Kosten übernehmen (Art. 7 Ver
ordnung). Wir haben zur Kenntnis genommen, dass gleichzeitig die Erwartung besteht, dass
die Kantone Leistungen «in gleicher Höhe» wie der Bund erbringen. Allerdings widersprechen
sich die diesbezüglichen Ausführungen und Vorschläge in den Erläuterungen. Bei Ziff. 3.3.1
(Grundsatz) wird erwähnt, dass die Kantone auch komplementäre Leistungen erbringen könn
ten, ohne jedoch konkreter zu werden, bei Ziff. 3.3.3 (zu Art. 7) ist die Rede von «Eigenmitteln
oder Dritten (Kantone, Gemeinden und Private)», welche mindestens die Hälfte der Kosten
tragen sollen, und bei Ziff. 4.2 (Auswirkungen auf die Kantone) werden «Beiträge in gleicher
Höhe» von den Kantonen erwartet. Abgesehen davon unterscheiden sich die Situationen in den
einzelnen Kantonen und damit auch ihre jeweilige Bereitschaft zur subsidiären Unterstützung
und entsprechender Gesetzgebung erheblich. Diese Frage unterliegt indes der Kantonshoheit —

ob einzeln oder koordiniert —‚ und sie ist nicht Gegenstand des vorliegenden Geschäfts. Wir
regen aus den genannten Gründen an, die entsprechenden Passagen aus den Erläuterungen
zu streichen.
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Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse
Sicherheitsdirektion

Beat Villiger
Regierungsrat

Kopie per E-Mail oder Gever an:
- jonasamstutz©b.adminch (Word und Pdf)
- Staatskanzlei (zur Aufschaltung der Vernehmlassung im Internet)
- Direktion des Innern
- Zuger Polizei



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Bundesamt für Justiz 
Bundesrain 20 
3003 Bern 

Kanton Zürich 
Regierungsrat 

 
 
 
 
 
 
 

17. April 2019 (RRB Nr. 363/2019) 
Verordnung über Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (Vernehmlassung) 

 
 
 
 
 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 haben Sie uns den Entwurf der Verordnung über Mass- 
nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbe- 
dürfnissen (VSMS) zur Vernehmlassung unterbreitet. Wir danken für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme und äussern uns wie folgt: 
Die vorliegende Verordnung, die zur Verbesserung der Sicherheit besonders gefährdeter 
Minderheiten beiträgt, unterstützen wir. Der Bund trägt damit der nationalen Tragweite 
dieser Thematik Rechnung, ohne sich auf blosse Koordinationsaufgaben zu beschränken. 
Die vorgesehenen Finanzhilfen des Bundes sollen den unterstützten Minderheiten helfen, 
die Kosten für diejenigen Sicherheitsmassnahmen, die sie selber verantworten, besser 
tragen zu können. 
Gleichzeitig ist mit der neuen Verordnung die Erwartung verbunden, dass die Kantone 
ebenfalls Leistungen in derselben Höhe wie der Bund erbringen. Da die Polizeihoheit in 
erster Linie bei den Kantonen liegt, erachten wir deren finanzielle Mitbeteiligung an Sicher- 
heitsmassnahmen von gefährdeten Minderheiten als sachgerecht. Dementsprechend ist 
auch der Kanton Zürich bereit, sich an den Sicherheitskosten von auf seinem Gebiet an- 
sässigen Minderheiten mit erhöhtem Schutzbedürfnis im Umfang der auf den Kanton 
entfallenden Finanzhilfen des Bundes zu beteiligen, wobei die vom Kanton zu tragenden 
Kosten hälftig von den Gemeinden übernommen werden sollten. Es wurden deshalb Ge- 
spräche mit den betroffenen kommunalen Sicherheitsbehörden aufgenommen. Dabei hat 
die Stadt Zürich bereits ihre Bereitschaft signalisiert, gemeinsam mit der zuständigen 
kantonalen Stelle die Frage vertieft zu prüfen, ob sie die aufgrund der aktuellen Bedro- 
hungslage gestiegenen Sicherheitskosten von gefährdeten Minderheiten finanziell unter- 
stützen kann. 
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Die Stadt Zürich – als Ort, in dem sich die grösste jüdische Gemeinde und zahlreiche jüdi- 
sche Einrichtungen befinden – bzw. deren Stadtpolizei pflegt schon seit vielen Jahren eine 
enge und vielschichtige Zusammenarbeit mit Vertretungen der jüdischen Gemeinschaften 
sowie mit weiteren Minderheiten, die über besondere Schutzbedürfnisse verfügen. Art. 11 
Abs. 3 VSMS sieht vor, dass die inhaltliche Prüfung der eingehenden Gesuche um Finanz- 
hilfe ausschliesslich durch das Bundesamt für Polizei erfolgt – ohne Konsultation kantona- 
ler oder kommunaler Sicherheitsbehörden. Letztere sollen einzig vom Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB) bei der Beurteilung zum besonderen Schutzbedürfnis miteinbezogen 
werden (Art. 11 Abs. 2 Satz 2). Wir beantragen deshalb, dass die lokalen Behörden in die 
Prüfung der Gesuche um Finanzhilfe involviert werden, etwa in Form einer Stellungnahme. 
Art. 11 VSMS ist daher entsprechend anzupassen. Bereits heute leistet im Übrigen die 
Kantonspolizei Zürich im präventiven Bereich zusammen mit dem NDB und in enger Ko- 
operation mit der Stadtpolizei Zürich viel für den Schutz religiöser Minderheiten. 

 
Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
die Versicherung unserer ausgezeichneten Hochachtung. 

 
 

Im Namen des Regierungsrates 
 

Der Präsident: Die Staatsschreiberin: 
 
 
 
 
 

Dr. Thomas Heiniger Dr. Kathrin Arioli 
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